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Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 

„Der Bilanzgewinn der ENCAVIS AG des Geschäftsjahrs 2018 in Höhe von 
EUR 75.565.652,20 ist wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von  
EUR 0,24 je dividendenberechtigter Stückaktie 
mit Fälligkeit am 18. Juni 2019:  

 EUR 31.076.961,60 

Vortrag auf neue Rechnung:   EUR 44.488.690,60“ 

Die Dividende wird nach Wahl des Aktionärs entweder (i) ausschließlich in bar oder (ii) für 
einen Teil der Dividende zur Begleichung der Steuerschuld in bar und für den verbleibenden 
Teil der Dividende in Form von Aktien der Gesellschaft (die Leistung der Dividende in Form 
von Aktien der Gesellschaft (die „Aktiendividende“)) geleistet werden. 

Die Einzelheiten der Barausschüttung und die Möglichkeit der Aktionäre zur Wahl der 
Aktiendividende werden in einem Dokument erläutert, das den Aktionären auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlungen/ zur 
Verfügung gestellt wird. Das Dokument enthält insbesondere Informationen über die Anzahl 
und die Ausstattung der Aktien und legt die Gründe und die Einzelheiten zu dem Angebot dar. 

Die Dividendensumme und der auf neue Rechnung vorzutragende Restbetrag in vorstehendem 
Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung basieren auf dem zum Zeitpunkt der Einberufung 
bestehenden dividendenberechtigten Grundkapital in Höhe von EUR 129.487.340,00, 
eingeteilt in 129.487.340 Stückaktien.  

Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern. In diesem Fall wird von 
Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster 
Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet, der unverändert eine Ausschüttung 
von EUR 0,24 je dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht; das Angebot, die Dividende statt 
in bar in Form von Aktien zu erhalten, bleibt unberührt. Die Anpassung erfolgt dabei wie folgt: 



 

2 

Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme 
vermindert, erhöht sich der auf neue Rechnung vorzutragende Betrag entsprechend. Sofern sich 
die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme erhöht, 
vermindert sich der auf neue Rechnung vorzutragende Betrag entsprechend.  

Bitte beachten Sie, dass die diesjährige Dividende nur aus dem zu versteuernden Gewinn 
ausgezahlt wird und somit die Dividendenauszahlung, unabhängig davon welches Wahlrecht 
der Aktionär ausübt, grundsätzlich der Besteuerung unterliegt. 

Hamburg im April 2019 
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